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A. Bekanntmachungen des Landkreises

I.) Verzeichnis der Denkmale des Landkreises Oder-Spree 
Stand: 2.01.2004

Verzeichnis der Denkmale des Landkreises Oder-Spree 
Stand: 2.01.2004

Veröffentlichung des aktuellen Verzeichnisses der Denkmale des Landkreises Oder-Spree auf Grundlage
von § 9 des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 22. Juli 1991 (GVB1. S. 311),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1997 (GVB1. I S. 124) in Verbindung mit der Verordnung über das 
Verzeichnis der Denkmale vom 30. Aprill992 (GVB1. S. 179).

Ort
Nummer Adresse Objekt

001 Ahrensdorf 
Dorfstraße 5 
Dorfstraße 35 
Dorfstraße

001-01-01
001-01-03
001-01-04

Bauernhof
Bauernhof
Dorfkirche

003 Alt Madlitz 
Briesener Straße 28 
Briesener Straße 
Briesener Straße

003-01-01
003-01-02
003-01-03

Gutshaus mit Park 
Dorfkirche
2 Mahlsteine (vor dem Kircheingang)

004 Alt Stahnsdorf 
Hauptstraße 46004-01-01 Wassermühle

005 Arensdorf
B5, km 22 
B5, km 25,8 
Frankfurter Straße

005-01-01
005-01-02
005-01-03

Postmeilenstein
Postmeilenstein
Dorfkirche

006 Bad Saarow-Pieskow 
Bahnhofsplatz Bahnhofsanlage Bad Saarow mit Empfangsgebäude, 

Kolonnaden und Seitenflügeln,
Vorplatz und ehern. Apotheke
Wohn- und Geschäftshaus ("Bahnsches Haus")
Ehern, Sommerhaus von Johaimes-R.-Becher 
Johannes-R.-Becher-Denkmal 
Villa „Putti“ mit Nebengebäude 
VVN-Denkmal
Landhaus mit straßenseitiger Einfriedung,
Pergola und Gartenpavillon
Landhaus mit Gartenanlage
Postgebäude mit Wohnhaus für
Beamte, Stallgebäude, Wagenschuppen,
straßenseitiger Grundstückseinfriedung und Hofpflaster
Villa „Parolo“ mit straßenseitiger Grundstückseinfriedung

006-01-01

006-01-02
006-01-03
006-01-04
006-01-05
006-01-06
006-01-07

Bahnhofsplatz 10
Friedrich-Engels-Damm 107
Seestraße
Ulmenstraße 9
Waldfriedhof
Seestraße 29

006-01-08
006-01-09

Silberberger Straße 7 
Ulmenstraße 17 - 17 a

006-01-10 Uferstraße 18-18 a

006-02
006-02-01
006-02-02
006-02-03

Ortsteil Saarow-Dorf 
Alte Eichen 24 
Regattastraße 1 
Alte Eichen 33

Scheune
Wohnhaus
Gutsanlage "Eibenhof' mit Herrenhaus und Gartenanlage. 
Kutscherhaus mit Remise, Kleintierstall,
Pferdestall, Eiskeller und Toranlage
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006-03
006-03-01

Ortsteil Pieskow 
Hermann-Duncker-Straße 1 Villenanlage "Klein Sanssouci", bestehend aus 

schloßähnlichem Hauptgebäude, Nebengebäude mit Ver
bindungsgang und parkartigem Villengarten mit straßen
seitiger Einfriedung

009 Beeskow
Stadtbefestigung mit Türmen, Stadtmauer, Wall und
Graben
Speicher
Bürgerhaus
Bürgerhaus
Bürgerhaus
Bürgerhaus
Pfarrhaus
Schule
Schützenhaus
Heilig-Geist-Hospital (Seniorentreff)
Sowjetischer Ehrenfriedhof
Rouanet-Grabstätte
Wohnhaus
Burg
Bürgerhaus
Stadtschule (Wohnhaus)
Ev. Pfarrkirche St. Marien 
Wohnhaus ("Mönchsherberge")
Kath. Kirche Heilig Geist mit Pfarrhaus
Bürgerhäuser
Kelleranlage
Poststation (Wohnhaus)
Denkmalbereich "Historischer Stadtkern Beeskow"

09-01-01

009-01-02
009-01-03
009-01-04
009-01-05
009-01-06
009-01-07
009-01-08
009-01-09
009-01-10
009-01-11
009-01-12
009-01-13
009-01-14
009-01-15
009-01-16
009-01-17
009-01-18
009-01-19
009-01-20
009-01-21
009-01-22
009-01-23

Berliner Straße 31 
Bodelschwinghstraße 5 
Bodelschwinghstraße 9 
Bodelschwinghstraße 42 
Brandstraße 34 
Brandstraße 35 
Breite Straße 25a 
Breitscheidstraße 1 
Breitscheidstraße 12 
Breitscheidstraße 
Breitscheidstraße 
Frankfurter Straße 7 
Frankfurter Straße 23 
Kirchgasse 2 
Kirchplatz 4 
Kirchplatz 
Klosterstraße 4 
Liebknechtstraße 8 
Markt 1-4 
Markt 12 
Poststraße 9
Berliner Straße, Bodelschwingh
straße, Brandstraße, Breite 
Straße, Breitscheidstraße 1-7 
und 11-13, Fischerstraße, Frank
furter Straße 1-10 und 21-31, 
Klosterstraße, Markt, Mauerstraße, 
Mittelstraße, Oststraße 1-12 b, 
Rosenstraße, Schützenstraße 1-4, 
Spreestraße, Uferstraße, Weststraße 11-18

Ortsteil Bornow
Dorfstraße

009-03
009-03-01 Glocken in der Dorfkirche

009-05
009-05-01

Ortsteil Kohlsdorf 
Dorfstraße 14 Bockwindmühle

009-06
009-06-01

Ortsteil Krügersdorf
Dorfstraße Dorfkirche

009-07
009-07-01

Ortsteil Neuendorf 
Dorfstraße 26 Bauernhof

010 Berkenbrück 
Fürstenwalder Straße 
Roter Krug 12

Biegen
Friedensstraße 
Dorfstraße 6

010-01-01
010-01-02

Dorfkirche
Ehern. Hans-Fallada-Gedenkstätte

011
011-01-01
011-01-02

Dorfkirche
Amtshaus

012 Birkholz
Kirchgasse012-03-01 Dorfkirche



11. Jahrgang Nr. 1vom 12. Januar 2004Amtsblatt für den Landkreis Oder-SpreeSeite -4 -

Bomsdorf
Dorfstraße 
Dorfstraße 41

013
Dorfkirche
Gutshaus

013-01-01
013-01-02

015 Bremsdorf 
An der Schlaube Wassermühle015-01-01

016 Breslack 
Lindenstraße 12 Bauernhof016-01-01

018 Briesen
Auf dem Friedhof 
Frankfurter Straße 74 
Karl-Marx-Straße 11 
Müllroser Straße 46 
Pflasterweg nach Kersdorf

Buchholz
Steinhöfeler Straße

Sowjetisches Ehrenmal 
Schule "Martin-Andersen-Nexö" 
Postgebäude (Wohnhaus) 
Dorfschule (Ärztehaus) 
Hirsch-Denkmal

018-01-01
018-01-03
018-01-04
018-01-05
018-01-06

020
Dorfkirche mit Kirchhofsmauer020-01-01

021 Buckow
Dorfstraße 35 
Dorfstraße

021-01-01
021-01-02

Pfarrgehöft
Dorfkirche

023 Chossewitz
Dorfstraße023-01-01 Dorfkirche

025 Dahmsdorf
Dorfstraße Dorfkirche025-01-01

026 Dammendorf
Dorfstraße 1 
Dorfstraße 11

Forsthaus
Dorfkrug (Wohnhaus)

026-01-01
026-01-02

027 Demnitz
Dorfstraße027-01-01 Dorfkirche

028 Diensdorf-Radlow 
Ortsteil Diensdorf 
Hauptstraße 9

Eisenhüttenstadt

028-01
028-01-01 Wohnhaus mit Nebengebäude

030

Getreidespeicher 
Kindergarten/-krippe 
(Dokumentationszentrum 
"Alltagskultur der DDR")
Schule
Kinderkrippe (Kindertagesstätte)
Hochofen Nr. 1 mit Möllerbunkem, Koks
absiebung, Schrägaufzug und Skipkübeln, 
Winderhitzeranlage und Gichtgasreinigung,
Roheisen- und Schlackepfanne 
Kindergarten (Schule für körperlich 
und geistig behinderte Kinder und Jugendliche) 
Großgaststätte "Aktivist"
Friedrich-Wolf-Theater
Schule
Schule
Sowjetischer Ehrenfriedhof
Haus der Parteien und Massenorganisationen (Stadtver
waltung)
Denkmalbereich: Magistrale mit Wohn- und 
Geschäftshäusern und öffentlichen Gebäuden 
Denkmalbereich 
Denkmalbereich

030-01-01
030-01-02

Fahrstraße 30e 
Erich-Weinert-Allee 2,3,4

030-01-03
030-01-04
030-01-05

Friedrich-Engels-Straße 37 
Heinrich-Heine-Allee 6 
Hochofenstraße

030-01-06 Rosa-Luxemburg-Straße 1

030-01-07
030-01-08
030-01-09
030-01-10
030-01-11
030-01-12

Karl-Marx-Straße 45 
Lindenallee 23 
Maxim-Gorki-Straße 15 
Platz des Gedenkens 1 
Platz des Gedenkens 
Zentraler Platz 1

030-01-13 Lindenallee

030-01-14
030-01-15

Wohnkomplex I 
Wohnkomplex II
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Denkmalbereich
Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt
mit Hauptgebäude, Isolierhaus, Wirtschaftsgebäuden,
ehemaligem Schwestemwohnheim,
Pförtnerhaus sowie Außenanlagen 
Ehemaliges Hotel „Lunik“

030-01-16
030-01-17

Wohnkomplex III 
Friedrich-Engels-Straße 39

030-01-18 Straße der Republik 35 a

Ortsteil Fürstenberg/Oder
Markt 1
Bahnhofstraße 32 
Balmhofstraße 72 
Berliner Straße 23 
Eisenbahnstraße 2 
Fellertstraße 35 
Gubener Straße 9 
Unterschleuse 1 
(Gubener Straße) 
Heinrich-Pritzsche-Straße 23 
Kastanienstraße 15 b 
Königstraße 61 
Kastanienstraße 15 b

030-03
030-03-01
030-03-02
030-03-03
30-03-04

030-03-05
030-03-06
030-03-07
030-03-08

Rathaus und Feuerwache (Büro- und Geschäftshaus)
Postgebäude
Villa „HergeseH"
Wassertumi
Bahnhofsdienstgebäude mit Wartesaal 
Wohnhaus (Kindertagesstätte)
Wohn- und Geschäftshaus 
Zwillingsschachtschleuse

Feuerwache
Grabstätte Thielenberg auf dem Friedhof
Gedenktafel für die Familie Siegfried Fellert
Gruftbau für den kurfürstlichen Steuerinspektor
Neumann und die Apothekerfamilie Feigell
Jüdischer Friedhof
Ev. Pfarrkirche St. Nikolai
Wohn- und Geschäftshaus mit Hoftor
Wohn- und Geschäftshaus
Wohn- und Geschäftshaus mit Seitenflügel
Wohnhaus mit Gaststätte
Wohn- und Geschäftshaus (Fassade)
Wohnhaus mit Hofbebauung 
(Galerie und Städtisches Museum)
Sowjetisches Ehrenmal 
Denkmalbereich "Fürstenberg/Oder"

030-03-09
030-03-10
030-03-11
030-03-12

030-03-13
030-03-14
030-03-15
030-03-16
030-03-17
030-03-18
030-03-19
030-03-20

Kirchhofweg 
Kirchplatz 
Königstraße 38 
Königstraße 45 
Königstraße 50 
Königstraße 53 
Königstraße 64 
Oderstraße 5/
Löwenstraße 4 
Roßplatz
Bahnhofstraße 1-93,
(ausgenommen Nr. 24)
Nr.95,97,99,101,
103,105,107,109,113, 115 
Fellertstraße 1-43,
46-54, 57-82,84-86,
Eisenbahnstraße 16 bis Ein
mündung Pohlitzer Straße,
Marienstraße, Wilhelmstraße 37, 
40,42,44,46,48 und 50, 
Heinrich-Pritzsche-Straße 3,4, 
Frankfurter Straße 6-9 und 35 
Friedensplatz 1-3,
Buchwaldstraße 42, Roßplatz,
Alte Brückenstraße, Neue Brückenstraße 
Gubener Straße 1-4 und 124-126, 
Lawitzer Straße 1,2,
Wallstraße, Kirchplatz,
Kirchgasse, Kietzstraße,
Schulstraße, Schützenstraße 
Löwenstraße, Oderstraße, Markt, 
Lindenplatz, Brauhebbel, Bollwerk 
Königstraße und Oderberge 
Wallstraße 1

030-03-21
30-03-22

030-03-23 Pfarrhaus mit Hofgebäude, kirchplatzseitiger 
Einfriedungsmauer und 2 Hausbäumen 
Gaswerk mit Büro- und Wohnhaus 
sowie öffentlichen Wannenbad

030-03-24 Heinrich-Pritzsche-Straße 24
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030-04
030-04-01
030-04-02

Ortsteil Schönfließ 
Friedensstraße 
Müllroser Straße 6

Glocke in der Heilig-Kreuz-Kirche 
Schule

031 Erkner
Neu-Zittauer-Straße 
Flakenstraße 28-31

Sowjetisches Ehrenmal
Produktions- und Verwaltungsgebäude
der ehern. Bakelite GmbH mit dem straßenseitigen
Hauptgebäude, Zwischentrakt und Anbau, Torhäuschen
mit Trafohaus sowie Pföitnergebäude und uferseitigem
pavillonartigem Gebäude mit Verbindungsbau
Villa „Lassen“ (Gerhart-Hauptmann-Museum)
Kolonistenhaus (Heimatmuseum)
Denkmalbereich "Bahnhofsiedlung"

031-01-01
031-01-02

031-01-03
031-01-04
031-01-05

Gerhart-Hauptmann-Straße 1-2 
Heinrich-Heine-Straße 17-18 
Eichberggestell,Fichtenauer 
Weg, Woltersdorfer Landstraße,
Am Wachtelschlag, Semnonen- 
weg, Unter den Eichen, Siedlerweg, 
Am Rund, Kienkamp, Eichelgarten, 
Sperlingsgasse, Drosselstieg,
Unter den Birken, Vogelsang
Friedrichstraße
Friedrichstraße

Falkenberg (bei Briesen)
Dorfstraße

Friedland
Karl-Marx-Straße 37 
Lindenstraße 16 
Markt
Pestalozzistraße 3

Fünfeichen 
Förstereistraße 
Försterei Fünfeichen Nr.l 
Försterei Fünfeichen 
Nr. 2-3 und 4-5

Fürstenwalde
Am Niederlagetor/Goetheplatz/ 
Töpfergraben 
August-Bebel-Straße 1 
August-Bebel-Straße 114 
August-Bebel-Straße 115 
Autobahnauffahrt Fürstenwalde West 
Domstraße 1 
Domstraße 6

031-01-06
031-01-07

VdN-Denkmal 
Ev. Genezareth-Kirche

032
032-01-01 Dorfkirche

034
034-01-01
034-01-02
034-01-03
034-01-04

Ackerbürgerhof
Poststation mit Hotel (Wohn- und Geschäftshaus)
Ev. Pfarrkirche
Burg

035
035-01-01
035-01-02
035-01-03

Dorfkirche
Försterei

Forsthäuser

036
036-01-01 Reste der Stadtbefestigung mit Bullenturm

036-01-02
036-01-03
036-01-04
036-01-05
036-01-07
036-01-08

Kirche Samariteranstalten 
Wohnhaus 
Wohnhaus 
Tankstelle
Bürgerhaus (Städtisches Museum)
Ev. Stadtpfarrkirche St. Marien (Domkirche) 
mit Sakramentshaus 
Ev.-lutherische Kirche mit Pfarrhaus 
Villa
Wohn- und Geschäftshaus 
Gedenkstein für Max Behnke 
Gedenktafel für Ehrenfried Jopp

036-01-10
036-01-11
036-01-12
036-01-14
036-01-15

Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 55 
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 61 
Eisenbahnstraße 26 
In den Pflaumenbergen 
Ehrenfried-Jopp-Straße/Ecke 
Martin-Luther-Straße 37 
Neue Gartenstraße036-01-16 Kasernenanlage mit Mannschafts- und 

Wirtschaftsgebäuden, Lazarett, Wache, 
Offizierscasino, Wohnhaus für verheiratete 
Unteroffiziere, Restaurant "Zum Kaiser 
Alexander", Verwaltungsgebäude, 
Standortgebührenstelle, Wäscherei, Remise und 
Stallungen für Reitpferde sowie Teile der Wald- 
und Gartenstraße mit Pflasterung, Baumbestand 
und Einfriedung (Wohnanlage)
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036-01-17
036-01-19
036-01-20
036-01-21
036-01-22

Gartenstraße 41 
Grünstraße 14 
Karl-Cheret-Straße 
Karl-Marx-Straße 
Karl-Liebknecht-Straße, Julian
Marchlewski-Straße, Richard
Strauß-Straße und Wriezener 
Straße 
Domplatz 7 
Küstriner Straße 9 
Langewahler Straße 1 
Mühlenbrücken 1-6 
Mühlenstraße 6 
Mühlenstraße 26 
Neuer Friedhof 
Ottomar-Geschke-Platz 
Ottomar-Geschke-Platz 
Palmnicken

Gedenktafel für Antifaschisten 
Gedenktafel Geburtshaus Ottomar Geschke 
Gedenktafel für Karl Cheret 
Karl-Marx-Denkmal 
GEWOBA-Siedlung (Wohnsiedlung)

036-01-23
036-01-24
036-01-25
036-01-27
036-01-28
036-01-29
036-01-30
036-01-31
036-01-32
036-01-33

Margarinefabrik und altes Bischofsschloß (Kulturfabrik) 
Gedenktafel zur KPD-Gründung 
Villa "Germania"
Spreemühle
Gedenktafel für Gustav Adolf 
Wohn- und Geschäftshaus 
Otto-Ulinski-Gedenkstein 
Denkmal für die Opfer des Faschismus 
Vogeltränkebrunnen
Gutsanlage mit Gutshaus mit Zufahrtstor, 
Werkstattgebäude, Remise, Stall, Kulturhaus und 
Anbau (Oberstufenzentrum)
Rathaus
Kasemenanlage mit Mannschafts- und Wirtschafts
gebäuden, Kommandantenhaus, Sanitätshaus 
sowie Stallanlagen mit integrierter Reithalle, separater 
Reithalle, Unterständen, Garage und Schmiede 
Jagdschloß mit Nebengebäude und Speicher

036-01-34
036-01-35

Am Markt 1
Rudolf-Breitscheid-Straße

036-01-36 Schloßstraße 13

036-01-39 Frankfurter Straße/ 
Ecke Grünstraße 
Seilerplatz

Giesensdorf
Dorfstraße

Jüdischer Friedhof

036-01-40 Katholische Kirche und Gemeindehaus
037
037-01-01 2 Grabsteine und 2 Leuchter in der Dorfkirche

037-02
037-02-01

Ortsteil Wulfersdorf
Dorfkirche

038 Glienicke
Beeskower Straße 
Beeskower Straße 35 
B 246 km 48,4

038-01-01
038-01-02
038-01-03

Dorfkirche
Pfarrhof
Preußischer Meilenstein

039 Göhlen 
Am Anger

Görsdorf bei Beeskow 
Straße des Friedens

039-01-01 Dorfkirche
040
040-01-01 Innenausstattung der Dorfkirche
041 Görsdorf bei Storkow

Hauptstraße
Hauptstraße

Görzig 
Dorfstraße 
Kadelhof 1

041-01-01
041-01-02

Dorfkirche
Grabmal von 1819 (auf dem Friedhof)

042
042-01-01
042-01-02

Glocke in der Dorfkirche 
Ziegelei

043 Gosen 
Seestraße 1 
Seestraße 26 
Seestraße 28 
Köpenicker Straße 
Köpenicker Straße

043-01-01
043-01-02
043-01-03
043-01-04
043-01-05

Kolonistenhaus
Kolonistenhaus
Kolonistenhaus
Gedenkstein für die Ortsgründung 
Dorfkirche
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044 Groß Briesen
Glocke in der Dorfkirche044-01-01

Groß Lindow 
Wiesenauer Straße

046
Dorfkirche
Friedrich-Wilhelm-Kanal mit Schleusenanlagen, Schleuse 
Schlaubehammer mit Schleusenmeisterhaus, Schleuse 
Weißenspring, Brieskower Schleuse, Schleusenmeister
haus Müllrose, Schleuse
Weißenberg mit Denkmal für alle errichteten Schleusen

046-01-01
046-01-02

046-02
046-02-02

Ortsteil Schlaubehammer 
Kaisermühler Straße 5 Wohnhaus

047 Groß Muckrow 
Dorfstraße Dorfkirche047-01-01

048 Groß Rietz 
Nebenstraße 1 
Dorfstraße

Schloß mit Park 
Dorfkirche

48-01-01
48-01-02

049 Groß Schauen 
Dorfanger Denkmalbereich mit Dorfkirche und bäuerlichen 

Gehöften
049-01-01

050 Grünheide 
Grünheider Straße 
Am Schlößchen 12 
Am Schlangenluch

Sowjetisches Ehrenmal 
Villenanlage mit Park
Kirche zum Guten Hirten mit benachbarter Grabanlage 
und Nonnenglocke auf dem Waldfriedhof

050-01-01
050-01-02
050-01-03

051 Grunow
Dorfkirche051-01-01

053 Hangeisberg 
Berliner Damm 6-7 
Hauptstraße 36

Hartmannsdorf
Dorfplatz

Hasenfelde
Innenausstattung der Kirche 
Fürstenwalder Straße

Villa "Haus Stensjöholm" 
Ev. Kirche

053-01-01
053-01-02

054
Gedenkstein für die 1945 durch die SS ermordeten Bürger054-01-01

055
55-01-01
55-01-02 Dorfkirche einschl. Einfriedung des Kirchhofes

056 Heinersdorf
B5 km 27,6 
B5 km 29,2 
B5 km 29 
Hauptstraße 
Hauptstraße 36 
Straße nach Marxdorf

056-01-01
056-01-02
056-01-03
056-01-04
056-01-05
056-01-06

Postmeilenstein
Posthalbmeilenstein
Postviertelmeilenstein
Dorfkirche
Gutshaus mit Park
Sowjetischer Ehrenfriedhof

056-02
056-02-01
056-02-02

Ortsteil Behlendorf
Gutsanlage mit Park 
Denkmalbereich „Behlendorf4Ortslage

Müncheberger Weg, Seestraße 
und Dorfstraße

057 Henzendorf
Dorfstraße057-01-01 Turm der ehern. Dorfkirche sowie Kanzel 

und Altar in der neuen Kirche

058 Herzberg
Innenausstattung der Dorfkirche058-01-01
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060 Jänickendorf
Dorfstraße060-01-01 Dorfkirche

061 Kagel
Gerhart-Hauptmarm-Straße 25 

Karras

Dorfkirche mit Schulhaus und Kriegerdenkmal061-01-01

062
Zollstation (Gasthaus "Postbrücke")062-01-01

065 Kieselwitz 
Lindenweg 3

Kossenblatt 
Lindenstraße 37 
Lindenstraße 
Lindenstraße 35 
Lindenstraße 25-33 
Lindenstraße 
An der Zollbrücke 17

065-01-01 Wohnhaus

069
069-01-01
069-01-02
069-01-03
069-01-04
069-01-05
069-01-06

Schloß
Schloßpark
Altes Herrenhaus
Gutshof mit Nebengebäuden
Dorfkirche
Wohnhaus

075 Limsdorf
Zeltplatz Springsee

Ortsteil Möllendorf

Gedenkstein für Charlotte und Erich Garske075-01-01

075-02
075-02-01 Dorfschmiede

076 Lindenberg 
Am Observatorium 12 
Am Observatorium 12 
Am Observatorium 12 
Hauptstraße 32-35 
Hauptstraße 20 
Hauptstraße 
Schwalbenstraße 4 
Herzberger Straße 21

Markgrafpieske 
nahe Dickdammbrücke

076-01-01
076-01-02
076-01-03
076-01-04
076-01-05
076-01-06
076-01-07
076-01-08

Windenhaus für Drachenaufstiege
Zwei Großdrachen
Drachensonden und Registrierungen
Landarbeiterhaus
Schloß mit Park
Dorfkirche
Neubauemhaus
Ballonhalle mit Windenhaus

078
078-01-01 Gedenkstein von 1882 für einen Förster

5 Tafelgemälde und ein Abendmahlkelch in der 
Dorfkirche

078-01-02 Markgrafenstraße

078-02
078-02-01

Ortsteil Lebbin
Dorfstraße 29 Bauernhaus

079 Merz
Dorfstraße079-01-01 Dorfkirche

080 Mittweide
Dorfstraße
Hauptstraße

080-01-01
080-01-02

Dorfkirche
Dorfschmiede

081 Mixdorf
081-01-02 Dorfkirche

082 Möbiskruge 
Parkstraße 
Parkstraße 3

082-01-01
082-01-02

Dorfkirche mit Kirchhofsmauer
Pfarrhaus mit ehemaligem Stall und ehemaliger
Scheune

084 Müllrose
Am Zeisigberg 
Beeskower Straße 2 
Beeskower Straße 6 
Beeskower Straße 7 
Frankfurter Straße 1 
Frankfurter Straße 31 

Frankfurter Straße 39

084-01-01
084-01-02
084- 01-03
085- 01-04 
084-01-05 
084-01-06 
084-01-07

Lungenheilstätte (Alten- und Pflegeheim)
Gasthof "Grüner Baum" (Wohnhaus)
Ackerbürgerhaus
Wohnhaus mit Hofgebäude
Mühlenwerke
Wohnhaus
Gasthaus "Zur Sonne"
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084-01-10
084-01-11
084-01-12
084-01-13
084-01-14

Ev. Pfarrkirche 
Kolonistenhaus
Altes Rathaus und nördliches Hofgebäude 
Wohn- und Geschäftshaus 
Denkmalbereich "Marktplatz"

Kirchplatz 
Kirchstraße 11 
Am Markt 5 
Am Markt 3 
Markt

084-02
084-02-01

Ortsteil Biegenbrück 
Nr. 30 Kolonistenhaus

084-03
084-03-01

Ortsteil Dubrow 
Dorfstraße 1 Wohnhaus

084-04
084-04-01
084-04-02

Ortsteil Kaisermühl 
Am Kanal 
Forststraße 6

Gutshaus
Kolonistenhaus

085 Neubrück
Ortsteil Raßmannsdorf
Dorfstraße 13

085-02
085-02-01 Wohnhaus mit Stall und Scheune

087 Neu Golm
Chausseestraße087-01-01 Dorfkirche

088 Neuzelle 
Brauhausplatz 
Schulstraße 
Stiftsplatz 4 
Stiftsplatz 7 
Stiftsplatz 6 
Bahnhofstraße 6 
Balmhofstraße 9 a 
Bahnhofstraße 14 
Bahnhofstraße 15 
Bahnhofstraße 34 
Frankfurter Straße 3 a 
Frankfurter Straße 10 
Kirchstraße 2 
Lieberoser Straße 15 
Brauhausstraße 
Priorsberg 3 
Priorsberg 9-10 
Schulstraße 5 
Slawengrund 11

088-01-01
088-01-02
088-01-03
088-01-04
088-01-05
088-01-06
088-01-07
088-01-08
088-01-09
088-01-10
088-01-11
088-01-12
088-01-13
088-01-14
088-01-15
088-01-16
088-01-17
088-01-18
088-01-19

Christussäule
Park (ehern, Stiftsgarten) mit Orangerie 
Ev. Pfarrkirche "Zum Heiligen Kreuz"
Klausur (Gymnasium)
Stiftskirche
Ziegelbrennofen
Wohnhaus
Wohnhaus
Wohnhaus
Wohnhaus
St.-Florian-Stift
Wohnhaus
Wohnhaus
Schlabener Mühle
Dreifaltigkeitskapelle
Wohnhaus
Klosterspital (Wohnhaus)
Marmorierhaus (Schule)
Tuchmacherhaus mit Nebengebäude 
(Museumshof „Strohhaus“)
Denkmalbereich "Ehern. Stiftsbezirk Neuzelle"088-01-20

089 Neu Zittau
Geschwister-Scholl-Straße
Geschwister-Scholl-Straße

089-01-01
089-01-02

Schiffsmodell einer Barke in der Kirche 
Dorfkirche

090 Niewisch
Dorfstraße090-01-01 Dorfkirche

092 Petersdorf bei Briesen
092-01-01 Kanzel und freistehender Glockenturm 

der Dorfkirche

094 Pfaffendorf 
Ortsteil Lamitsch 
Alter Friedhof 
Lamitsch Nr. 10

094-03
094-03-01
094-03-02

Glockenstuhl
Motormühle mit Müllerwohnhaus und Wirtschaftsgebäu
den

094-03-03 Dorfanger mit den Gehöften Denkmalbereich "Dorfanger Lamitsch"
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097 Piligram
Jacobsdorfer Straße 6 
Biegener Straße 3

Ragow
Parkstraße

Dorfstraße

097-01-01
097-01-02

Scheune
Giebellaubenhaus

099
099-01-01 Gutsanlage

Innenausstattung der Dorfkirche099-01-02

101 Ratzdorf
Grenzweg 4

Rauen
Chausseestraße 
Chausseestraße 35

101-01-01 Backofen

102
102-01-01
102-01-02

Dorfkirche
Steigerhaus "Glück Auf'

106 Rießen
Rautenkranzer Weg

Ortsteil Rautenkranz 
Rautenkranz Nr. 3

106-01-01 Dorfkirche

106-02
106-02-01 Forsthaus

107 Sauen
Im Wald hinter dem Gutshaus 
Dorfstraße 4 
Dorfstraße 8 
Dorfstraße 9

107-01-01
107-01-02
107-01-03
107-01-04

Grabstätte August Bier 
Gutshaus mit Park und Eiskeller 
Pfarrgehöft
Dorfkirche mit Friedhofsmauer

109 Schernsdorf
Dorfstraße 10 
Ragower Mühle 1

109-01-01
109-01-02

Backofen
Ragower Mühle mit Wohn- und Mahltrakt, 
Hofgebäuden und Backofen

109-02
109-02-01

Ortsteil Siehdichum 
Nr.l Försterei

110 Schöneiche 
An der Reihe 
Dorfstraße 
Dorfstraße 14 
Dorfstraße 21 
Dorfstraße 23 
Geschwister-Scholl-Straße 
Dorfstraße

110-01-01
110-01-02
110-01-03
110-01-04
110-01-05
110-01-06
110-01-07

Speicher
Schloßkirche mit Grabmal für Friedrich-Wilhelm Schütze 
Jägerhaus ("Lützow-Haus")
Wohnhaus
Wohnhaus
Sowjetisches Ehrenmal 
Torpfeiler

110-02
110-02-01

Ortsteil Fichtenau
Kurze Straße 11 Ehern. Reichsparteischule der KPD (Wohnhaus)

110-03
110-03-01
110-03-02
110-03-03
110-03-06

Ortsteil Klein Schönebeck
Dorfaue
Dorfaue 8
Dorfaue 16
Dorfaue mit den Gehöften

Dorfkirche
Wohnhaus (Heimatmuseum)
Wohnhaus mit Hofturm und Stallgebäude 
Denkmalbereich "Angerdorf Klein Schönebeck"

111 Schönfelde
111-01-01
111-02
111-02-01

Inventar der Dorfkirche
Ortsteil Gölsdorf
Weg nach Eggersdorf

Schwerzko 
Dorfstraße 6

Gedenkstein für einen 1813 gefallenen russischen Offizier

113
113-01-01 Mühlengehöft

114 Selchow 
Hauptstraße 
Dorfstraße 28

114-01-01
114-01-02

Dorfkirche
Pfarrhaus

115 Sieversdorf 
Petershagener Straße115-01-01 Dorfkirche
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115-01-02 Gärtnerweg 4

Spreenhagen
Hauptstraße

Steinhöfel

Gutshaus

117
117-01-01 Dorfkirche

118
118-01-01
118-01-02
118-01-03
118-01-04
118-01-05
118-01-06
118-01-07
118-01-08

Landschaftspark
Dorfkirche
Amtshaus
Sowjetisches Ehrenmal 
Dorfkrug
Bibliothek (im Park)
Schloß
Denkmalbereich "Dorfanger 
Steinhöfel"

Auf dem Anger 
Demnitzer Straße 16 
Demnitzer Straße 
Straße der Freundschaft 25 
Schloßweg 4 
Schloßweg 4 
Dorfstraße, Demnitzer 
Straße, Straße der 
Freundschaft, Bahnhofstraße

Steinsdorf 
Am Anger

Storkow 
Altstadt 25 
Breitscheidstraße 12/ 
Thälmannstraße 61 
Breitscheidstraße 16 
Breitscheidstraße 74 
Burgstraße 
Burgstraße 
B 246, km 55,9 
Fürstenwalder Straße 
Altstadt, Am Markt, Kirch- 
straße, Breitscheidstraße 1-3, 
Schloßstraße

119
119-01-01 Dorfkirche

120
120-01-01
120-01-02

Ev. Pfarrkirche
Wohn- und Geschäftshaus mit Neben- und
Hofgebäude
Postamt
Amtsgericht (Amtssitz)
Burg
Thälmann-Hain 
Preußischer Meilenstein 
Sowjetischer Ehrenfriedhof 
Denkmalbereich "Historische Innenstadt 
von Storkow"

120-01-03
120-01-04
120-01-05
120-01-06
120-01-07
120-01-08
120-01-09

120-02
120-02-01

Ortsteil Hubertushöhe 
Robert-Koch-Straße 1 Jagdsitz Hubertushöhe mit schloß

ähnlichem Landhaus, Pförtnerhaus, Maschinen
haus, zum ehemaligen Fövsterhaus gehörenden 
Stallgebäude, Badehaus sowie Parkanlage (Hotel)

120-03
120-03-01

Ortsteil Karlslust 
Theodor-Fontane-Straße 23 Schule

121 Streichwitz
Dorfstraße 3123-01-01 Wohnhaus, Stall und Nebengebäude

122 Stremmen 
Dorfstraße 6122-01-01 Dorfkirche

123 Tauche 
Dorfstraße 26123-01-01 Dorfkirche mit freistehendem Glockenstuhl

124 Tempelberg 
Lindenstraße 
Lindenstraße 18-21

124-01-01
124-01-02

Dorfkirche
Gutsarbeiterhaus mit Stallgebäude

125 Trebatsch 
Hauptstraße 
Hauptstraße 11

Wellmitz
Lindenstraße 
Lindenstraße 9 
Lindenstraße 11 
Lindenstraße 28

125-01-01
125-01-02

Dorfkirche
Gedenkstein für Ludwig Leichhardt

129
129-01-01
129-01-03
129-01-04
129-01-05

Dorfkirche mit Kirchhofsmauer und 3 Sühnekreuzen
Wohnhaus
Wohnhaus
Abtswappen (am Stallgiebel)
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130 Wendisch Rietz 
Neue Mühle 1 Wassermühle130-01-01

Wilmersdorf (bei Briesen)
Briesener Straße

133
Dorfkirche133-01-01

136 Woltersdorf
Sowjetisches Ehrenmal
Gedenktafel für von Faschisten ermordete
ausländische Bürger
Wohnhaus mit Stallgebäude

136-01-01
136-01-03 Dorfkirche

Kalkseestraße 5136-01-04

Wohnhaus
Wohn- und Atelierhaus mit Garten und 
Grundstückseinfassung ("Fidus-Haus") 
Brunnenhaus
Mehrfamilienhaus mit Hofgebäude und 
straßenseitiger Einfriedung 
Wohnhaus mit Brunnen

Kalkseestraße 11 
Köpenicker Straße 46

136-01-05
136-01-06

Schleusenstraße 41 
Kalkseestraße 37

136-01-07
136-01-08

136-01-09 Köpenicker Straße 50

Ziltendorf
Kirchstraße

138
Bronzeglocken im evangelischen Gemeindezentrum138-01-01

Hinweis:
Die Erfassung von Einzeldenkmalen ist nicht abgeschlossen. Die im Eintragungsverfahren befindlichen Objekte sind 
nicht erfasst.
Das Verzeichnis wird ständig fortgeschrieben.

Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat

B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Kommunalaufsichtsbehörde
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Bekanntmachungen anderer StellenCA

I.) Bekanntmachungen der Sparkasse Oder-Spree 
Kraftloserklärung von Sparkassenbücher 

_____ Aufgebote von Sparkassenbücher___________

An die Inhaber der Sparkassenbücher ergeht die 
Aufforderung, binnen drei Monaten ihre Rechte unter 
Vorlage des betreffenden Sparkassenbuches anzumelden; 
andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt.

Sparkasse
Oder-Spree

Fürstenwalde-Spree, d. 15. Dezember 2003 
Sparkasse Oder-Spree

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern

Der Vorstand der Sparkasse Oder-Spree hat die zu den 
nachstehend aufgefiihrten Konten ausgestellten 
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt: Sparkasse

Oder-Spree
Kto.-Nr.: 6213256162 
BLZ : 170 550 50 Aufgebote von Sparkassenbüchern

Folgende von uns ausgestellte Sparkassenbücher sollen
für kraftlos erklärt
werden:

Kto.-Nr.: 68 313 891 
BLZ : 170 550 50

Kto.-Nr.: 66 610 825 
BLZ : 170 550 50 Kto.-Nr.: 6701399191 

BLZ : 170 550 50
Kto.-Nr.: 65 066 645 
BLZ : 170 550 50 An die Inhaber der Sparkassenbücher ergeht die 

Aufforderung, binnen drei Monaten ihre Rechte unter 
Vorlage des betreffenden Sparkassenbuches anzumelden; 
andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt.

Fürstenwalde-Spree, den 23.12.2003 
Sparkasse Oder-Spree

Sparkasse
Oder-Spree

Fürstenwalde-Spree, d. 30. Dezember 2003 
Sparkasse Oder-Spree

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern

Der Vorstand der Sparkasse Oder-Spree hat die zu den 
nachstehend aufgefuhrten Konten ausgestellten 
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt:

Sparkasse
Oder-Spree

Aufgebote von Sparkassenbüchern
Kto.-Nr.: 6103897287 
BLZ :17055050 Folgende von uns ausgestellte Sparkassenbücher sollen

für kraftlos erklärt
werden:

Fürstenwalde-Spree, den 22.12.2003 
Sparkasse Oder-Spree Kto.-Nr.: 6003923766 

BLZ : 170 550 50

Sparkasse
Oder-Spree An die Inhaber der Sparkassenbücher ergeht die 

Aufforderung, binnen drei Monaten ihre Rechte unter 
Vorlage des betreffenden Sparkassenbuches anzumelden; 
andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt.

Aufgebote von Sparkassenbüchern

Folgende von uns ausgestellte Sparkassenbücher sollen
für kraftlos erklärt
werden: Fürstenwalde-Spree, d. 22. Dezember 2003 

Sparkasse Oder-Spree

Kto.-Nr.: 6383309380 
BLZ :17055050
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10. Der 2. Satz des § 13 Abs. 7 lautet neu: „Der 
Nachweis kann nur mittels eines durch den Zweck
verband verplombten Wasserzählers erfolgen.“

11. Der erste Satz des § 19 Abs. 2 wird der 1. Satz 
gestrichen.

12. Der Abs. 4 Buchstabe b des § 19 wird nach 
„Wassermenge“ wie folgt ergänzt: „sowie c) jede 
sonstige Mehreinleitung“.

II.) Bekanntmachung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes Beeskow und Umland

3. Änderungssatzung zur Abwasserbeitrags- und 
gebührensatzung

1-)

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes Beeskow und Umland beschließt die 3. 
Änderungssatzung zur Abwasserbeitrags- und - 
gebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckver
bandes Beeskow und Umland vom 07.12.2001 . Artikel II

Die 3. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.3. Änderungssatzung zur Abwasserbeitrags- und - 

gebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweck
verbandes Beeskow und Umland Beeskow, 08.12.2003Beeskow, 08.12.2003

Artikel I

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher

Taschenberger 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Die Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und 
Umland vom 07.11.2001 (Amtsblatt für den Landkreis 
Oder-Spree Nr. 9, vom 19.11.2001) wird auf Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 08.12.2003 wie folgt 
geändert: Bekanntmachungsanordnung

Die 3. Änderungssatzung zur Abwasserbeitrags- und - 
gebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckver
bandes Beeskow und Umland wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs.4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.
Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Verbandsvorsteher den Beschluss der 

Verbandsversammlung vorher beanstandet hat

1. Im § 1 Abs. 2 wird hinter Satzung „als öffentliche 
Last“ eingefugt.

2, Der § 3 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: : 
„Grundstück im Sinne dieser Satzung ist - unab
hängig von der Eintragung im Grundbuch - der dem 
selben Eigentümer gehörende Teil der Grundfläche, 
der selbständig baulich oder gewerblich genutzt 
werden kami und selbständig an die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen 
werden kann..“

Abs. 3 wird der 1. Satz nach dem Inhalt des 
Buchstaben c) wie folgt neu gefasst: „ Als Vollge
schosse gelten alle Geschosse, die oberirdisch über 
mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine 
Höhe von 2,30 m haben.“

4. Der § 8 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: „Die 
Vorausleistung kann bis zur Höhe der voraussichtli
chen endgültigen Beitragsschuld erhoben werden,“

5. Im § 13 Abs. 3 Buchstabe a) wird zwischen
geeichten und Wasserzähler „und verplombten“
eingefügt.

6. Im § 13 Abs. 3 Buchstabe b) wird zwischen
geeichten und Wasserzähler „und verplombten“
eingefügt.

7. Im § 13 wird der bisherige Abs. 4 der neue Abs. 5.

8. Im § 13 wird der bisherige Abs. 5 der neue Abs. 4 
und gleichzeitig wird in diesem Abs. „oder seinem 
Beauftragten“ gestrichen.

9. Im § 13 Abs. 7 wird im zweiten Halbsatz „auf 
Antrag“ gestrichen.

3.

oder

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und 
Umland vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die den Mangel ergibt.

Beeskow, 08.12.2003

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher
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eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.
Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Verbandsvorsteher den Beschluss der 

Verbandsversammlung vorher beanstandet hat

2. Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungs
satzung

2.)

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes Beeskow und Umland beschließt die 2. 
Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und 
Umland vom 07.11.2001 .

oder
2. Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssat

zung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
Beeskow und Umland

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und 
Umland vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die den Mangel ergibt.Artikel I

Die Abwasserbeseitigungssatzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland vom 
07.11.2001 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 
9, vom 19.11.2001) wird auf Beschluss der Verbandsver
sammlung vom 08.12.2003 wie folgt geändert:

Beeskow, 08.12.2003

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher

Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:1. Der § 2
„Grundstück im Sinne dieser Satzung ist - unab
hängig von der Eintragung im Grundbuch - der dem 
selben Eigentümer gehörende Teil der Grundfläche, 
der selbständig baulich oder gewerblich genutzt 
werden kann und selbständig an die zentrale

3. Änderungssatzung zur Trinkwasserbeitrags
und -gebührensatzung______________________

30

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes Beeskow und Umland beschließt die 3. 
Änderungssatzung zur Trinkwasserbeitrags- und - 
gebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckver
bandes Beeskow und Umland vom 07.11.2001 .

Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen 
werden kann..“

2. Im § 14 Abs. 2 wird hinter sind „ unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze (Ende der öffentlichen Anlage)“ 
eingefligt.

Im § 16 Abs. 2 Buchstabe a. wird Zweckverband 
oder dem von ihm gestrichen und hinter Beauftrag
ten „des Zweckverbandes“ eingefügt.

3. Änderungssatzung zur Trinkwasserbeitrags- und - 
gebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweck

verbandes Beeskow und Umland

3.

Artikel IArtikel II

Die Trinkwasserbeitrags- und -gebührensatzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und 
Umland vom 07.11.2001 (Amtsblatt für den Landkreis 
Oder-Spree Nr. 9, vom 19.11.2001) wird auf Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 08.12.2003 wie folgt 
geändert:

Die 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Beeskow, 08.12.2003 Beeskow, 08.12.2003

Taschenberger 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher Im § 1 Abs. 2 wird hinter Satzung „als öffentliche 

Last“ eingefügt.

Der § 3 Abs, 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
hängig von der Eintragung im Grundbuch - der dem 
selben Eigentümer gehörende Teil der Grundfläche, 
der selbständig baulich oder gewerblich genutzt 
werden kann und selbständig an die zentrale Was
serversorgungsanlage angeschlossen werden kann.“

Im § 5 Abs. 3 wird der 1. Satz nach dem Inhalt des 
Buchstaben c) wie folgt neu gefasst: „ Als Vollge
schosse gelten alle Geschosse, die oberirdisch über 
mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine 
Höhe von 2,30 m haben.“

1.

2.
Bekanntmacliungsanordnung unab-

Die 2. Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssat
zung
Beeskow und Umland wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs.4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes

3.
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4. Der § 8 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: „Die 
Vorausleistung kann bis zur Höhe der voraus
sichtlichen endgültigen Beitragsschuld erhoben 
werden.“

5. Im § 12 Abs. 5 wird der erste Satz wie folgt 
ersetzt: „Die Bereitstellungsgebühr flir ein 
Standrohr mit Wasserzähler beträgt 
EURO/Tag inch der zur Zeit gültigen Mehr
wertsteuer von 16 %.“

6. Der Abs. 6 des § 12 wird ersatzlos gestrichen.

7. Im § 16 Abs. 1 wird Abwassergroßeinleiter 
durch „ Trinkwassergroßabnehmer“ ersetzt.

8. Im § 17 Abs. 2 wird zwei Wochen durch 
„einen Monat“ ersetzt.

1. Änderungssatzung zur Trinkwasserversor
gungssatzung_____________________________

4.)

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes Beeskow und Umland beschließt die 1. 
Änderungssatzung zur Trinkwasserversorgungssatzung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow 
und Umland vom 07.11.2001 .

1. Änderungssatzung zur Trinkwasserversorgungs
satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

Beeskow und Umland

0,59

Artikel I
Die Trinkwasserversorgungssatzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland vom 
07.11.2001 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 
9, vom 19.11.2001) wird auf Beschluss der Verbandsver
sammlung vom 08.12.2003 wie folgt geändert:

Artikel II

Die 3. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 1. Im § 1 Abs. 2 Punkt 3. wird das Satzzeichen 

„Punkt“ durch das Wort „und“ ersetzt.

2. Im § 1 Abs. 2 Punkt 4. wird Wasserzähler durch 
„Wasserzähleranlage (DIN 1988,Teil 2, Punkt 
9.1.2.)“ ersetzt

3. Im § 1 Abs. 2 wird der folgende Satz auf Punkt 4. 
nach „Grundstücks“ erweitert durch „ , wobei jedes 
Grundstück über eine separate Grundstücksan
schlussleitung versorgt wird.“.

4. Der § 1 Abs. 7wird wie folgt neu gefasst: 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist - unabhän
gig von der Eintragung im Grundbuch - der dem 
selben Eigentümer gehörende Teil der Grundfläche, 
der selbständig baulich oder gewerblich genutzt 
werden kann und selbständig an die zentrale Was
serversorgungsanlage angeschlossen werden kamt.

5. Im § 7 Abs. 1 wird der 2. Satz einschließlich der 
Punkte 1 und 2 ersatzlos gestrichen.

6. Im § 10 Abs. 1 wird im Buchstaben a) das Wort 
einem durch „seinen“ ersetzt.

7. Im § 10 Abs. 1 wird im Buchstabe c) „oder eines 
vertretungsberechtigten Organs“ gestrichen.

8. Im § 11 Abs. 1 wird der Teilsatz „ohne Rücksicht 
auf diese Kenntnisse in fünf Jahren von dem schä
digen Ereignis an“ gestrichen.

9. Im § 12 wird
1. der Abs. 4 ersatzlos gestrichen und
2. der Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: „Wird der 
Wasserbezug länger als zwei Jahre eingestellt, so 
kann der Anschlussnehmer die kostenpflichtige 
Trennung auf Antrag verlangen.“

10. Im § 14 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „ oder ein 
im Installateurverzeichnis des Zweckverbandes 
eingetragenes Installateurunternehmen“ gestrichen 
und die Wörter „ durch den“ vor Zweckverband 
durch „mit Zustimmung des“ ersetzt.

Beeskow, 08.12.2003 Beeskow, 08.12.2003

Taschenberger 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher

Bekanntmachungsanordnung

Die 3. Ändemngssatzung zur Trinkwasserbeitrags- und - 
gebüluensatzung des Wasser- und Abwasserzweckver
bandes Beeskow und Umland wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekamit gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs.4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.
Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekamit gemacht worden ist,
- der Verbandsvorsteher den Beschluss der 

Verbandsversammlung vorher beanstandet hat
oder

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und 
Umland vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die den Mangel ergibt.

Beeskow, 08.12,2003

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher



H. Jahrgang Nt. 1Seile - 18 - Amtsblatt für de» Landkreis Odev-Sovee vom 12. Januar 2004

11. Im § 16 Abs. 2 wird der 2. Satz wie folgt neu 
gefasst: „ Die Errichtung der Anlage und wesentli
che Veränderungen dürfen nur mit Zustimmung des 
Zweckverbandes erfolgen.“

Bekanntmachung der Stadt Storkow (Mark) 
Einladung zur Sitzung des Hauptausschusses 
am 21.01.2004

III.)

Stadt Storkow (Mark) 
Der Bürgermeister

12. Im § 16 Abs, 3 Satz 1 wird „können“ durch
„müssen“ ersetzt,

13. Der § 17 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: “Jede 
Wiederinbetriebnahme der Anlage auf Grund einer 
Trennung nach § 12 Abs. 5 ist beim Zweckverband 
zu beantragen. Sonst gilt Abs. 1.“

14. Im § 23 Abs. 1 wird nach Eichgesetzes „auf 
Antrag“ eingefügt. Der 2. Satz wird gestrichen.

15. Im § 24 Abs. 2 wird nach kann, „der Anschluss
nehmer selbst nicht abgelesen hat oder auf Nachfra
ge keine Meldung eingeht“ eingefugt und „das 
Unternehmen“ durch „der Zweckverband“ ersetzt.

Hiermit lade ich Sie recht herzlich zur Sitzung des 
Hauptausschusses der Stadt Storkow (Mark) am

Mittwoch, dem 21. Januar 2004, 19.00 Uhr
im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Storkow (Mark) 

R.-Breitscheid-Str.74

ein.
Tagesordnung:
A) Öffentlicher Teil

- Eröffnung der Sitzung durch den Altersvorsitzenden des 
Hauptausschusses, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

- Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung im 
öffentlichen Teil

- Mitteilungen der Bürgermeisterin
- Anfragen der Mitglieder des Hauptausschusses
- Beratung und Beschlussempfehlung zur Kenntnisnahme 

des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes über 
kostenrechnende Einrichtungen

- Beschluss-Nr. 15/2003
- Beratung und Beschlussempfehlung zur öffentlich

rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt 
(Oder), den hebeberechtigten Kommunen des LOS und 
der Sparkasse Oder-Spree über die Zerlegung des 
Gewerbesteuermessbetrages - Beschluss-Nr. 16/2003

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Satzung über 
die Erhebung der Steuersätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer in der Stadt Storkow (Mark) - 
Beschluss-Nr. 17/2003

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Spielplatzord
nung für den öffentlichen Spielplatz auf dem Gelände 
der Grundschule 2 - Beschluss-Nr. 18/2003

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Satzungsbe
schluss über die Erhebung von Gebühren zur Umlage 
der Verbandslasten des Wasser- und Bodenverbandes 
für die Stadt Storkow (Mark) OT’e Alt Stahnsdorf, 
Görsdorf, Klein Schauen, Groß Eichholz, Groß 
Schauen, Kummersdorf, Limsdorf, Schwenow, 
Philadelphia, Rieplos, Schwerin und Wochowsee, 
rückwirkend zum 01.01.2004 - Beschluss-Nr. 23/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung über die Erhebung 
von Gebühren zur Umlage der Verbandslasten des 
Wasser- und Bodenverbandes für die Stadt Storkow 
(Mark) OT Storkow (Mark) - Beschluss-Nr. 24/2004

- Beratung und Beschlussfassung über den Wegfall der 
Zuzahlung der Stadt Storkow zur Essenversorgung der 
Schulen und Kindertagesstätten - Beschluss-Nr. 
26/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Einrichten 
einer Tempo 30-Zone in der Berliner Straße, Feldstraße 
und Lebuser Straße in Storkow (Mark) - Beschluss-Nr. 
29/2004

Artikel II
Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Beeskow, 08.12.2003 Beeskow, 08.12.2003

Taschenberger 
Vorsitzender der 
V erbandsversammlung

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher

Bekanntmachungsanordnung

Die 1. Änderungssatzung zur Trinkwasserversorgungs
satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
Beeskow und Umland wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Foimvorschriften gemäß § 5 Abs.4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kamt,
Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Verbandsvorsteher den Beschluss der 

Verbands Versammlung vorher beanstandet hat
oder

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und 
Umland vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die den Mangel ergibt.

Beeskow, 08.12.2003 
Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher
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- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Wirtschaft Herr 
Wolfgang Uhlig - Beschluss-Nr. 55/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Finanzen Dieter Arnold 
- Beschluss-Nr. 46/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Finanzen von Herrn 
Ryszard Czaskowski - Beschluss-Nr. 47/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Finanzen von Herrn K.- 
D. Dietz - Beschluss-Nr. 48/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bildung und Soziales 
von Frau Rosemarie Gräfe - Beschluss-Nr. 54/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bildung und Soziales 
von Frau Gabriele Hilbert - Beschluss-Nr. 52/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bildung und Soziales 
von Frau Dietlind Frommann - Beschluss-Nr. 53/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bildung und Soziales 
von Frau Martina Graef- Beschluss-Nr. 51/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bildung und Soziales 
von Frau Ilona Reisenweber - Beschluss-Nr. 49/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bildung und Soziales 
von Frau Gisela Zeige - Beschluss-Nr. 50/2004

B) Nichtöffentlicher Teil

- Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung im 
nichtöffentlichen Teil

- Mitteilungen der Bürgermeisterin
- Beratung und Beschlussempfehlung zum Ankauf 

Gemarkung Storkow (Mark), Flur 44, Flurstück 126/9, 
Größe 49.743 m2 von der BVVG - Beschluss-Nr. 
28/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung über die Festlegung 
einer neuen Trasse flir die Anbindung der Weiterflih- 
rung der Karl-Marx-Straße zur B 246 (Beeskower 
Chaussee) - Beschluss-Nr. 30/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Zustimmung 
zum Sanierungsplan für das Sanierungsgebiet 
„Innenstadt Storkow (Mark) “ - Beschluss-Nr. 31/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum 2. Entwurf der 
Innenbereichs- und Ergänzungssatzung und öffentli
chen Auslegung gern. § 34 Abs. 4 Satz 1 und 3 BauGB 
für das Gebiet der ehemaligen Stadt Storkow (Mark) - 
Beschluss-Nr. 32/2Q04

- Beratung und Beschlussempfehlung zur 4, Änderung 
und zum Entwurf einer Teilfläche des B-Planes 02/91 
Gewerbegebiet Neu Boston - Beschluss-Nr. 33/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Schließung des 
Bahnüberganges Philadelphia km 37,0 der Bahnstrecke 
Grunow - Königs Wusterhausen im verlängerten 
Luchweg - Beschluss-Nr. 34/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Schließung des 
Bahnüberganges Storchenweg km 35,4 der Bahnstrecke 
Grunow - Königs Wusterhausen in Storkow (Mark) - 
Beschluss-Nr. 35/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Schließung des 
Bahnüberganges Fasanenweg km 35,5 der Balmstrecke 
Grunow - Königs Wusterhausen in Storkow (Mark) - 
Beschluss-Nr. 36/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Schließung des 
Bahnüberganges Hubertushöhe km 31,2 der Bahnstre
cke Grunow - Königs Wusterhausen in Storkow 
(Mark) - Beschluss-Nr. 37/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bauen von Heini Dr. 
Johann Kney - Beschluss-Nr. 38/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bauen von Herrn 
Volker Buschmann - Beschluss-Nr, 39/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Bauen von Frau 
Marion Härchen - Beschluss-Nr. 45/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Umwelt von Herrn 
Gerd Neidhardt - Beschluss-Nr. 43/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Umwelt von Herrn 
Martin Graef- Beschluss-Nr. 41/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Satzung für den 
Eigenbetrieb „Abwasserwerk Kummersdorf1 - 
Beschluss-Nr. 44/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Anwendung 
des § 13 KAG (Kleinbeträge) Bezug nehmend auf die 
Gebührenbescheide des Wasser- und Bodenverbandes 
- Beschluss-Nr. 42/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zur Essenversor
gung in der Kindertagesstätte Limsdorf- Beschluss-Nr. 
27/2004

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag auf 
Berufung in den Fachausschuss Wirtschaft Herr Detlev 
Nutsch - Beschluss-Nr. 56/2004

Mit freundlichen Grüßen

Christina Gericke 
Bürgermeisterin

IV.) Hauptsatzung der Gemeinde Steinhöfel

Hauptsatzung 
der Gemeinde Steinhöfel 

vom 19.12.2003

Gemäß der §§ 6 und 35 Absatz 2 Ziffer 2 der 
Gemeindeordnung flir das Land Brandenburg vom 
10.10.2001 i. d. F. v. 04.06.2003 (GVB1.1 S. 172) erlässt 
die Gemeinde Steinhöfel nach Beschluss der Gemeinde
vertretung Steinhöfel vom 18.12.2003 (Beschluss-Nr. 
17/17/03) folgende Hauptsatzung.
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de der Gemeindeverwaltung Steinhöfel, Ortsteil 
Steinhöfel, Demnitzer Straße 7 in 15518 Steinhöfel 
wahmehmen.

(3) Wichtige Gemeindeangelegenheiten, die das 
wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Wohl der 
Einwohner/innen nachhaltig berühren, sind auf 
Einwohnerversammlungen zu erörtern.
Dabei sind die Einwohner/innen über die Grundla
gen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
Vorhaben zu unterrichten und es ist ihnen die 
Möglichkeit zur Äußerung zu geben.

(4) Einwohnerversammlungen können auf Teile der 
Gemeinde begrenzt werden.

(5) Die Ortsbürgermeister/innen können 
Unterrichtung der Einwohner/innen Ortsteilver
sammlungen einberufen.

§1
Name der Gemeinde

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Steinhöfel“.

(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien 
Gemeinde im Landkreis Oder-Spree des Landes 
Brandenburg.

§2
Ortsteile/bewohnte Gemeindeteile

(1) Die Gemeinde Steinhöfel besteht aus den Ortsteilen 
Arensdorf, Beerfelde, Buchholz, Demnitz, Göls- 
dorf, Hasenfelde, Heinersdorf, Jänickendorf, Neu
endorf im Sande, Schönfelde, Steinhöfel und 
Tempelberg.

(2) Die Gemeinde Steinhöfel benennt folgende 
bewohnte Gemeindeteile:

zur

§6
Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretung tritt mindestens alle drei 
Monate zu einer Sitzung zusammen.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der 
Gemeindevertretung werden nach § 16 Abs. 4 der 
Hauptsatzung öffentlich bekanntgemacht.

(3) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind 
öffentlich.
Die Öffentlichkeit wird im Rahmen des § 44 Ge
meindeordnung für folgende Gmppen von Angele
genheiten ausgeschlossen:

a) Personal- und Disziplinarangelegenheiten
b) Grundstücksangelegenheiten und -vergaben
c) Abgaben und Wirtschaftsangelegenheiten einzel-

Dorotheenhof im Ortsteil Arensdorf 
Ausbau Beerfelde im Ortsteil Beerfelde 
Vorwerk Demnitz und Demnitzer Mühle im Ortsteil 
Demnitz
Vorwerk Hasenfelde und Hasenwinkel im Ortsteil 
Hasenfelde
Behlendorf, Vorwerk Heinersdorf und Fritzfelde im 
Ortsteil Heinersdorf
Ausbau Jänickendorf und Neue Mühle im Ortsteil 
Jänickendorf
Margaretenhof, Gutshof und Bahnhofsiedlung im
Ortsteil Neuendorf im Sande
Charlottenhof und Vorwerk im Ortsteil Steinhöfel.

§3
Wappen/Flagge

(1) Die Gemeinde Steinhöfel führt kein eigenes 
Wappen und keine eigene Flagge.

(2) Bis auf Neuendorf im Sande fuhren die Ortsteile 
eigene Ortswappen; bis auf Heinersdorf haben die 
wappenführenden Ortsteile eine Ortsteilflagge.

ner
d) Aushandlung von Verträgen mit Dritten
e) die erstmalige Beratung über Zuschüsse

§7
Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter/innen

Jede/r Gemeindevertreter/in hat das Recht, 
Vorschläge einzubringen, Anträge zu stellen und sie 
zu begründen. Handelt es sich dabei um Sach- oder 
Änderungsanträge zu einzelnen Tagesordnungs
punkten, so sind diese zu begründen und in der 
Regel in schriftlicher Form dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung oder dem Bürgermeister 
zuzuleiten.

Jede/r Gemeindevertreter/in kann an den Sitzungen 
des Hauptausschusses und der ständigen und zeit
weiligen Ausschüsse (Fachausschüsse), denen sie/er 
nicht angehört, ohne Stimmrecht teilnehmen. 
Mitglieder und Nichtmitglieder der Ausschüsse 
unterliegen in jedem Fall dem Mitwirkungsverbot 
nach § 28 Gemeindeordnung.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und der 
Bürgermeister können an den Sitzungen der Aus
schüsse mit beratender Stimme teilnehmen.

(1)§4
Dienstsiegel

Die Gemeinde Steinhöfel führt ein Dienstsiegel mit dem 
Landeswappen, welches in Umschrift über dem 
Wappenschild in Versalien den Namen der Gemeinde 
trägt, unter dem Wappenschild steht in Versalien 
„Landkreis Oder-Spree“.

§5 (2)
Unterrichtung der Einwohner/innen, Einsicht in 

Beschlussvorlagen

(1) Im Rahmen des § 16 der Gemeindeordnung hat 
jede/r Einwohner/in das Recht, Beschlussvorlagen 
zu den in öffentlicher Sitzung der Gemeindevertre
tung zu behandelnden Tagesordnungspunkten 
einzusehen.

(2) Das Recht kann sie/er während der Dienststunden 
bis zum Beginn der öffentlichen Sitzung im Gebäu-

(3)
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(4) Kann ein/e Gemeindevertreter/in die ihr/ihm aus 
ihrer/seiner Mitgliedschaft in der Gemeindevertre
tung erwachsenen Pflichten nicht erfüllen, hat sie/er 
das dem Bürgermeister oder dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung schriftlich mitzuteilen. Ist 
sie/er an der Teilnahme an einer Sitzung der Ge
meindevertretung oder eines Ausschusses verhin
dert, hat sie/er sich vorher beim Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung zu entschuldigen und bei einer 
Ausschusssitzung außerdem unverzüglich ih- 
re(n)/seine(n) Vertreter/in zu benachrichtigen.

(5) Gemeindevertreter/innen 
Einwohner/innen teilen dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung innerhalb von vier Wochen 
nach der ersten Sitzung der Gemeindevertretung 
schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, 
soweit dies für die Ausübung des Mandates von 
Bedeutung sein kami.
Anzugeben sind mindestens:

a) der ausgeübte Beruf ggf. mit Angabe des 
Arbeitgebers/Diensthemi und der Art der Be
schäftigung oder Tätigkeit. Bei mehreren ausge
übten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit 
anzugeben.

b) jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat 
oder einem gleichartigen Organ einer juristi
schen Person mit Sitz oder Tätigkeitsschwer
punkt in der Gemeinde Steinhöfel.

Änderungen sind dem Vorsitzenden der Gemeinde
vertretung unverzüglich mitzuteilen. Der ausgeübte 
Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten können veröffentlicht werden.

Finanzen,
Soziales, Jugend, Kultur und Sport 
Bauangelegenheiten, Ordnung, Wirtschaft und 
Umwelt
Die Gemeindevertretung beruft in jeden Ausschuss 
mindestens zwei sachkundige Einwohner/innen zu 
beratenden Mitgliedern ohne Stimmrecht.

Die Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindever
tretung sind öffentlich.
In Angelegenheiten des § 44 Gemeindeordnung und 
des § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung ist die Öffentlich
keit ausgeschlossen.

(4)

(5)

und sachkundige

§10
Seniorenbeirat

In der Gemeinde Steinhöfel gibt es einen Seniorenbeirat. 

§11
Ortsteile, Ortsteilrecht

Für jeden Ortsteil wird ein Ortsbeirat nach § 54 
Abs, 2 Gemeindeordnung gewählt, der aus seiner 
Mitte die/den jeweilige/n Ortsbürgermeister/in 
wählt.

Der/Die Ortsbürgermeister/in ist Vorsitzende/r des 
Ortsbeirates und direkte/r Ansprechpartner/in der 
Bürgerinnen und Bürger seines/ihres Ortsteils sowie 
Vermittler/in zwischen Ortsteil und Gemeinde.

Der Ortsbeirat Heinersdorf besteht einschließlich 
Ortsbürgermeister aus 5 Mitgliedern, alle anderen 
Ortsbeiräte haben einschließlich Ortsbürger
meister/in 3 Mitglieder. Die Mitglieder des Ortsbei
rates stehen dem/der Ortsbürgermeister/in beratend 
und beschlussfassend zur Seite.

Den Ortsbeiräten stehen die Entscheidungsrechte 
nach § 54 a Abs. 3 der Gemeindeordnung zu, sie 
erhalten Aufwandsentschädigungen gemäß § 54 c 
der Gemeindeordnung.

Auf die Mitglieder der Ortsbeiräte und das 
Verfahren in den Ortsbeiräten finden die §§ 6 und 7 
analog Anwendung.

(1)

(2)

(3)

§8
(4)Hauptausschuss

(1) Der gemäß § 55 Gemeindeordnung gebildete 
Hauptausschuss besteht aus 4 Mitgliedern und dem 
Bürgermeister.

(2) Der/Die Vorsitzende des Hauptausschusses wird 
durch die Gemeindevertretung aus der Mitte der 
Mitglieder des Hauptausschusses gewählt.

(3) Für die Sitzungen des Hauptausschusses gilt § 6 
Abs. 2 und 3 analog.

(5)

§12
Wertgrenzen bei Entscheidungen der Gemeindever

tretung
Die Gemeindevertretung behält sich nach § 35 Abs. 2
Ziffer 19 und Abs. 3 der Gemeindeordnung die
Entscheidung vor über

a) den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücks- und Vermögensgeschäften ab einem 
Wert in Höhe von 3.000,00 Euro; es sei denn, es 
handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwal
tung,

b) die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 
Gewährverträgen und die Bestellung anderer 
Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die den 
vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, ferner die 
Aufnahme von Krediten und den Abschluss kredit-

§9
Fachausschüsse

(1) Durch Beschluss der Gemeindevertretung können 
aus ihrer Mitte gemäß § 50 Abs. 1 Gemeindeord
nung ständige oder zeitweilige Ausschüsse mit 
empfehlendem Charakter gebildet werden, denen 
jeweils fünf Gemeindevertreter/innen angehören.

(2 Die Bildung und Besetzung dieser Ausschüsse 
erfolgt unter Anwendung des § 50 Gemeindeord
nung.

Die Gemeindevertretung hat folgende ständige 
Ausschüsse:

(3)
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ähnlicher Rechtsgeschäfte ab einem Betrag in Höhe 
von 1.000,00 Euro,

c) die Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen 
und Erlass von Forderungen der Gemeinde Steinhöfel 
ab einem Betrag in Höhe von 1.500,00 Euro.

d) Auftragserteilungen ab einem Betrag in Höhe von 
10.000,00 Euro.

§16
Bekanntmachungen

(1) Satzungen und sonstige ortsrechtliche Vorschriften 
sowie weitere vorgeschriebene Veröffentlichungen 
der Gemeinde werden, soweit keine sondergesetzli
chen Bestimmungen bestehen, vom Bürgeimeister 
in ihrem vollen Wortlaut im „Amtsblatt für die 
Gemeinde Steinhöfel ,Der falsche Waldemar’“ 
bekanntgemacht.

(2) In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf 
eine aufsichtsbehördliche Genehmigung unter 
Angabe der genehmigenden Behörde und des 
Datums hinzuweisen.

(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil 
einer Satzung oder eines sonstigen Schriftstückes, 
so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser 
Teile nach Absatz 1 dadurch ersetzt werden, dass 
diese im Dienstgebäude der Gemeindeverwaltung 
Steinhöfel, Demnitzer Straße 7 in 15518 Steinhöfel, 
Ortsteil Steinhöfel zu jedermanns Einsichtnahme 
während der Dienststunden ausgelegt werden 
(Ersatzbekanntmachung).
In der Satzung muss der Inhalt der auszulegenden 
Teile in groben Zügen beschrieben sein.
Die Ersatzbekanntmachung wird vom Bürgeimeis
ter angeordnet. Die Anordnung muss die genauen 
Angaben über Ort und Dauer der Auslegung ent
halten und ist zusammen mit der Satzung nach 
Absatz 1 zu veröffentlichen. Beginn und Ende der 
Auslegung sind aktenkundig zu machen.

(4) Abweichend von Absatz 1 werden Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung 
sowie öffentliche Zustellungen, die keiner anderen 
gesetzlichen Regelung unterliegen, durch Aushang 
in den nachstehend aufgefuhrten Bekanntma
chungskästen der Gemeinde öffentlich bekanntge
macht:

Ortsteil Arensdorf, Frankfurter Straße 12 
Ortsteil Beerfelde, Am Anger 18 
Ortsteil Buchholz, Steinhöfeler Straße 16 
Ortsteil Demnitz, Dorfstraße 20 
Ortsteil Gölsdorf, Lindenplatz (am Kulturhaus) 
Ortsteil Hasenfelde, Parkstraße 10 
Ortsteil Heinersdorf, vor dem Grundstück Haupt
straße 1
Ortsteil Jänickendorf, Dorfstraße 33 a 
Ortsteil Neuendorf im Sande, Dorfstraße 34 
Ortsteil Schönfelde, Eggersdorfer Straße (an der 
Bushaltestelle)
Ortsteil Steinhöfel, Demnitzer Straße 7 
Ortsteil Tempelberg, Lindenstraße 35

Die Schriftstücke sind 7 volle Tage vor dem Sit
zungstag auszuhängen. Die Abnahme darf frühes
tens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der Tag des 
Anschlages ist beim Anschlag und der Tag der 
Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten 
Schriftstück durch die Unterschrift der/des jeweili-

§13
Bedienstete der Gemeinde Steinhöfel

(1) Der Bürgermeister entscheidet nach § 73 Abs. 2 
Gemeindeordnung im Rahmen des Stellenplanes 
über personalrechtliche Angelegenheiten der 
Angestellten und Mitarbeiter/innen bis zur Gehalts
gruppe V b bzw. Lohngruppe 7a selbst.

(2) Die nach geltendem Recht auszustellenden 
Urkunden für Arbeitsverträge und sonstige schriftli
che Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnis
se von Angestellten und Arbeitern unterzeichnet der 
Bürgermeister allein.

§14
Vertretung im Amt

(1) Zur Vertretung des Bürgermeisters wird kein/e 
Beigeordnete/r bestellt.

(2) Zur Vertretung des Bürgermeisters wird ein/e 
allgemeine/r Stellvertreter/in durch Beschluss der 
Gemeindevertretung bestimmt.

§15
Gleichstellungsbeauftragte/r

(1) Die Gemeinde Steinhöfel bestellt eine/n 
Gleichstellungsbeauftragte/n.

(2) Die/Der Gleichstellungsbeauftragte ist bei 
ihrer/seiner Aufgabenwahrnehmung dem Bürger
meister direkt unterstellt.

(3) Der/Dem Gleichstellungsbeauftragten sind
vorgesehene Maßnahmen und Beschlüsse, die 
Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann haben, rechtzeitig, umfassend und anhand 
von einschlägigen Unterlagen zur Kenntnis zu 
geben.
Die/Der Gleichstellungsbeauftragte kann dazu 
Stellung nehmen.

(4) Weichen die Auffassungen der/des Gleichstellungs
beauftragten von denen des Bürgermeisters ab, hat 
die/der Gleichstellungsbeauftragte das Recht, sich 
an die Gemeindevertretung oder die zuständigen 
Ausschüsse zu wenden.
Die Gemeindevertretung entscheidet im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten abschließend.

(5) Die/Der Gleichstellungsbeauftragte erhält auf 
Antrag zu Beratungsgegenständen der Gemeinde
vertretung und ihrer Ausschüsse, die Auswirkungen 
auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, 
das Rederecht.



Nr- i11, Jahrgangvom 12. Januar 2004Amtsblatt für den Landkreis Oder-SpreeSeite - 23 -

In dem Gebiet der ehemals selbständigen
Gemeinden Alt Stahnsdorf, Limsdorf, Schwerin, 
Storkow und Wochowsee in den Grenzen vom 
06.03.2002.
In dem Gebiet der ehemals selbständigen
Gemeinden Bugk, Groß Eichholz, Groß Schauen, 
Görsdorf/b. Storkow, Kehrigk, Kummersdorf, 
Philadelphia, Rieplos und Selchow in den Grenzen 
vom 25.10.2003.

(4) Für folgende Ortsteile (OT) werden gemäß § 11 
Abs. 3 GO bewohnte Gemeindeteile (GT) benannt:

OT Görsdorf/ b. Storkow GT Klein Schauen
GT Busch

GT Schwenow 
GT Möllendorf

gen Bediensteten zu vermerken. Bei abgekürzter 
Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage nachdem 
die Ladung zur Post gegeben wurde.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des 
Ortsbeirates werden durch Aushang in den in 
Absatz 4 aufgeflihrten Bekanntmachungskästen der 
jeweiligen Ortsteile öffentlich bekanntgemacht. Für 
die Aushangsfrist gelten die Regelungen des Abs. 4.

(6) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung in der in 
Absatz 1 oder 4 festgelegten Form infolge höherer 
Gewalt oder anderer unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so kann die öffentliche Bekanntma
chung in anderer geeigneter Weise durchgeführt 
werden. Die Bekanntmachung ist in der nach den in 
Absatz 1 oder 4 festgelegten Form zu wiederholen, 
sobald die Umstände dies zulassen.

§17
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 16.06.2003 
außer Kraft.

OT Limsdorf

GT Neu StahnsdorfOT Alt Stahnsdorf

(5) Bei Änderung oder Aufhebung eines Ortsteiles nach 
§ 54d GO ist die Zustimmung des Ortsbeirates 
einzuholen.

§3
Verwendung eines Dienstsiegel

(1) Das Dienstsiegel der Stadt Storkow (Mark) ist das 
einfarbige Landeswappen (Brandenburgischer 
Adler) mit der Umschrift „STADT STORKOW 
(MARK)*BÜRGERMEISTER/IN“. Das Muster 
des Dienstsiegels ist in Anlage 1 abgebildet, die 
Bestandteil dieser Satzung ist.

Steinhöfel, den 19.12.2003

gez. W. Funke 
Bürgermeister (Siegel)

§4V.) Hauptsatzung Stadt Storkow
Unterrichtung der Einwohner 
Einsicht in Beschlussvorlagen

(1) Die Stadtverordnetenversammlung unterrichtet die 
Einwohner durch den hauptamtlichen Bürgeimeister 
über alle allgemein bedeutsamen Angelegenheiten 
der Stadt Storkow(Mark).

(2) Zur Unterrichtung der Einwohner über wichtige 
Angelegenheiten, wie Planungen und Vorhaben, 
die von Bedeutung für die wirtschaftliche, soziale, 
umweltverträgliche und kulturelle Entwicklung der 
Stadt sind und umnittelbar die Interessen und 
Belange der Einwohner berühren, sind Einwohner
versammlungen durchzuführen, um diese rechtzei
tig über die Inhalte, Ziele und Auswirkungen zu 
unterrichten. Den Einwohnern ist die Gelegenheit 
zu geben, sich in geeigneter Weise zu den Maß
nahmen äußern zu können,

(3) Im Rahmen des § 16 Abs. 3 GO hat jeder 
Einwohner das Recht, Beschlussvorlagen zu den in 
öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenver
sammlung zu behandelnden Tagesordnungspunkten 
einzusehen.

(4) Das Recht kann er während der Dienststunden bis 
zu Beginn der Sitzung im Dienstgebäude der

HAUPTSATZUNG 
der Stadt Storkow (Mark)

Aufgrund der §§ 6 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. 35 Abs. 2 Ziff. 
2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 
(GVB1. I, S.154) in der jeweils geltenden Fassung, hat 
die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
07.01.2004 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§1
Name

Die Gemeinde trägt den Namen „ Storkow (Mark)“ und 
fuhrt die Bezeichnung „Stadt“

§2
Stadtgebiet/ Ortsteile

(1) Die Gemeinde ist eine amtsfreie Stadt.

Das Stadtgebiet umfasst die Gemarkungen 
Storkow, Alt Stahnsdorf, Bugk, Groß Eichholz, 
Groß Schauen, Görsdorf/b. Storkow, Kehrigk, Klein 
Schauen, Kummersdorf, Limsdorf, Philadelphia, 
Rieplos, Schwenow, Schwerin, Selchow und Wo
chowsee

(3) Es bestehen folgende Ortsteile:

(2)
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a) Personal- und Disziplinarangelegenheiten, wenn 
berechtigte Interessen Einzelner zu schützen sind

b) Grundstücksangelegenheiten und Auftragsverga
ben, wenn persönliche Verhältnisse oder Be
triebs- und Geschäftsgeheimnisse Beteiligter of
fenbart werden können,

c) Abgaben-, Steuer- und Wirtschaftsangelegenhei
ten Einzelner

Stadtverwaltung, 15859 Storkow (Mark), Rudolf- 
Breitscheid-Straße 74, wahmehmen.

§5
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf 
Zeit. Er ist Leiter der Stadtverwaltung sowie recht
licher Vertreter und Repräsentant der Stadt,

(2) Der Bürgermeister gehört der Stadtverordnetenver
sammlung als stimmberechtigtes Mitglied an.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung bestimmt auf 
Vorschlag des Bürgermeisters seinen allgemeinen 
Vertreter und die weitere Reihenfolge der Stellver
tretung aus den Reihen der Bediensteten, dieSach- 
gebietsleiter sind.

(4) Der Bürgermeister ist zuständig für:

a) für die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
z.B.

-Vergabe von Lieferungen und Leistungen auf
grund von Kauf-, Werk-, Miet- und Leasingver
trägen im Sinne von § 1 Nr.l der Verdingungs
ordnung für Leistungen (VOL/A) bis 10.000 € 

-Vergabe von Bauleistungen im Sinne der Verdin
gungsordnung Bauleistungen (VOB/A) bis 
15.000 €

-Führung von Rechtsstreitigkeiten und der Ab
schluss von gerichtlichen und außergerichtlichen 
Vergleichen bis 5.000 €
-Stundung und Niederschlag von der Stadt zuste
henden Forderungen und öffentlichen Abgaben 
unter 5.000 €
-Erwerb von beweglichen Anlagevermögen bis 
10.000 €

b) Dem Bürgermeister obliegen die innere Orga
nisation und Geschäftsverteilung der Stadtver
waltung und die in § 12 der Hauptsatzung ü
bertragenen personellen Angelegenheiten.

mit Dritten, wenn 
persönliche Verhältnisse oder Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnisse Beteiligter offenbart werden 
können

e) Führung von Rechtsstreitigkeiten und Abschluss 
von Vergleichen, wenn überwiegende Belange des 
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 
Einzelner es erfordern

d) Vertragsverhandlungen

§7
Rechte und Pflichten der Stadtverordneten

(1) Beabsichtigt ein Stadtverordneter, Sach- oder 
Änderungsanträge zu einzelnen Tagesordnungs
punkten zu stellen, so sind diese zu begründen und 
in der Regel in schriftlicher Foim dem Bürger
meister zuzuleiten.

(2) Jeder Stadtverordnete kann an Sitzungen der 
Ausschüsse, denen er nicht angehört, als Zuhörer 
teilnehmen.

(3) Kann ein Stadtverordneter die ihm aus seiner 
Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung 
erwachsenen Pflichten nicht erfüllen, hat er sich 
beim Bürgermeister oder beim Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung zu entschuldigen . Ist 
er an der Teilnahme an einer Sitzung der Stadtver
ordnetenversammlung oder eines Ausschusses 
verhindert, hat er sich vorher beim Vorsitzenden zu 
entschuldigen und außerdem bei Ausschüssen 
unverzüglich seinen Vertreter zu benachrichtigen.

(4) Stadtverordnete und sachkundige Einwohner teilen 
dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm
lung innerhalb von 4 Wochen nach der ersten 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung schrift
lich ihren ausgeübten Beruf sowie andere vergütete 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit dies für 
die Ausübung ihres Mandates von Bedeutung sein 
kann. Anzugeben sind:

a) der ausgeübte Beiuf, ggf. mit Angabe des 
Arbeitgebers/Dienstherm und die Art der Be
schäftigung oder Tätigkeit. Bei mehreren ausge
übten Berufen ist zudem der Schwerpunkt der 
Tätigkeit anzugeben;

b) jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat 
oder gleichartigen Organ einer juristischen Per
son mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der 
Stadt.

Änderungen sind dem Vorsitzenden unverzüglich 
mitzuteilen. Der ausgeübte Beruf sowie andere

§6
Stadtverordnetenversammlung

(1) Die Stadtverordnetenversammlung tritt in der Regel 
jeden ersten Mittwoch im Monat zu einer Sitzung 
zusammen und wird vom Vorsitzenden der Stadt
verordnetenversammlung im Benehmen mit dem 
Bürgermeister einberufen. Die Mindestfrist darf 
zwei Monate nicht überschreiten.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung dev Sitzung dev 
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse 
werden nach § 14 Abs. 5 der Hauptsatzung öffent
lich bekannt gemacht.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(4) Die Öffentlichkeit wird im Rahmen des § 44 GO für 
folgende Gruppen von Angelegenheiten ausge
schlossen:
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- den Abschluss, die Änderung und die Aufhebung 
von Grundstücks- und Vermögensgeschäften bis 
zu einem Betrag von 5 .000 €, es sei denn es han
delt sich um ein Geschäft der laufenden Verwal
tung

- Beschwerden und Anregungen, die an die Stadt
verordnetenversammlung gerichtet sind

- Stundung und Niederschlag von Forderungen und 
öffentlichen Abgaben der Stadt über 5.000 €

- die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährverträgen und die Bestellung anderer 
Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 
den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, 
ferner die Aufnahme von Krediten, sofern der 
Wert nicht 5.000 € übersteigt.

-Verträge der Stadt mit Mitgliedern der Stadtver
ordnetenversammlung, dem Bürgermeister und 
den Bediensteten der Stadt Storkow (M), wenn 
der Wert im Einzelfall 500 € überschreitet.

§10
Ausschüsse

(1) Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur
Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse;

a) Finanz- und Rechnungsprüfung
b) Bildung, Soziales, Jugend, Kindertagesstätten, 

Familie und Sport
c) Bauen und Stadtentwicklung
d) Umwelt und Zweckverbände, Ordnung und 

Sicherheit
e) Wirtschaft, Tourismus und Kultur 
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Die Anzahl Stadtverordneten in den Ausschüssen 
beträgt in der Regel 7 . Ihnen können sachkundige 
Einwohner als beratende Mitglieder angehören. Die 
Zahl der sachkundigen Einwohner darf die festge
legte Zahl der Stadtverordnetensitze eines Aus
schusses nicht übersteigen. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung.

Bei der Besetzung der Ausschussvorsitze sollen die 
Fraktionen nach § 50 Abs. 8 GO entsprechend ihren 
Sitzanteilen in der Stadtverordnetenversammlung 
berücksichtigt werden. Die Fraktionen benennen die 
Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen und 
bestimmen deren Vorsitzenden aus der Mitte der 
den Ausschüssen angehörigen Stadtverordneten.

Die Sitzungen der Ausschüsse, welche die 
Stadtverordnetenversammlung nach § 50 Abs. 1 GO 
bildet, sind öffentlich. In den Angelegenheiten des § 
6 Abs.4 der Hauptsatzung ist die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen.

vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeit können 
veröffentlicht werden.

§8
Wertgrenzen bei Entscheidungen der 

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung behält sich nach § 35 
Abs. 2 GO die Entscheidung vor, über
1. den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 

Grundstücksgeschäften und Vermögensgeschäften 
nach § 35 Abs. 2, Ziffer 19 GO, sofern der Wert
12.000 € übersteigt, es sei denn, es handelt sich um 
ein Geschäft der laufenden Verwaltung.

2. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährverträgen und die Bestellung anderer 
Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 
den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, 
ferner die Aufnahme von Krediten, sofern der Wert
5.000 € übersteigt.

Die Stadtverordnetenversammlung behält sich nach § 35 
Abs. 3
Forderungen und öffentlichen Abgaben der Stadt vor

GO die Entscheidung über Erlass von

§9
Hauptausschuss

(1) Die Stadt Storkow (Mark) bildet nach § 55 Abs.l 
einen Hauptausschuss mit 10 Mitgliedern und dem 
Bürgermeister.

(2) Der Vorsitzende wird aus der Mitte der Mitglieder 
gewählt

(3) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich. 
Die Angelegenheiten des § 6 Abs.4 der Hauptsat
zung sind im nichtöffentlichen Teil einzuordnen.

(4) Der Hauptausschuss hat die Arbeiten der 
Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Er bereitet 
die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
vor. Dies gilt nicht, wenn gemäß § 43 Abs. 3 GO 
die Tagesordnung in der Sitzung durch Beschluss 
erweitert wird. Gemäß § 43 Abs. 3 GO kann die 
Tagesordnung in der Sitzung der Stadtverordneten
versammlung durch Beschluss erweitert werden, 
wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, die 
keinen Aufschub duldet.

(5) Der Hauptausschuss beschließt über alle 
Angelegenheiten, die nicht der Stadtverordneten
versammlung oder dem Bürgermeister obliegen, 
insbesondere über

- Vergabe von Lieferungen und Leistungen auf
grund von Kauf-, Werk-, Miet- und Leasingver
trägen im Sinne von § 1 Nr. 1 der Verdingungs
ordnung für Leistungen (VOL/A) über 10.000 €

- Vergabe von Bauleistungen im Sinne der Verdin
gungsordnung für Bauleistungen (VOB/A) über 
15.000 €

(2)

(3)

(4)

§11
Ortsbürgermeister und Ortsbeiräte

In den Ortsteilen Alt Stahnsdorf, Bugk, Groß 
Eichholz, Groß Schauen, Görsdorf/b. St., Kehrigk, 
Kummersdorf, Limsdorf, Philadelphia, Rieplos, 
Schwerin, Selchow und Wochowsee ist in entspre-

(1)
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über die von ihm getroffenen personellen Entschei
dungen.

ehender Anwendung des § 54 Abs.2 GO und des § 
82 a Abs. 1 Brandenburgischen Kommunalwahlge
setzes flir die Dauer der Wahlperiode von den 
Bürgern des Ortsteiles ein Ortsbeirat zu wählen. Die 
Ortbeiräte bestehen aus jeweils 3 Mitgliedern. Die 
Mitglieder des Ortsbeirates müssen im Ortsteil 
wohnen.

(2) Wird ein Ortsbeirat gewählt, wählt dieser aus seiner 
Mitte den Ortsbürgermeister.

(3) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und 
der hauptamtliche Bürgermeister können an den 
Sitzungen des Ortsbeirates mit beratender Stimme 
teilnehmen.

(4) Die Ortsbeiräte der Ortsteile Alt Stahnsdorf, 
Limsdorf, Schwerin und Wochowsee entscheiden 
auf der Grundlage des Gebietsänderungsvertrages 
vom 07.03.2002 über folgende Angelegenheiten:

§13
Gleichberechtigung von Mann und Frau

(1) Weicht die Auffassung des/der Gleichstellungsbe
auftragten von der des Bürgermeisters ab, hat 
der/die Gleichstellungsbeauftragte das Recht, sich 
an die Stadtverordnetenversammlung oder ihre 
Ausschüsse zu wenden.

(2) Der/die Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht 
wahr, indem er/sie sich an den Bürgeimeister 
wendet und den abweichenden Standpunkt schrift
lich darlegt. Der Bürgermeister unterrichtet die 
Stadtverordnetenversammlung hierüber in geeigne
ter Weise und kann dem/der Gleichstellungsbeauf
tragten Gelegenheit geben, den abweichenden 
Standpunkt in einer der nächsten Sitzungen persön
lich vorzutragen.

1. Reihenfolge und Unterhaltung, Instandsetzung 
und Ausbau von Straßen Wegen und Plätzen 
einschließlich der Nebenanlagen, deren Bedeu
tung nicht über den Ortsteil hinausgeht.

2. Pflege des Ortsbildes und Pflege und Ausges
taltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, 
Friedhöfen, Badestellen sowie Boots- und Ka
nalanlegestellen in dem Ortsteil

3. Unterhaltung, Nutzung und Ausstattung der 
öffentlichen Einrichtungen, deren Bedeutung 
nicht über den Ortsteil hinausgeht.

(5) Die Ortsbeiräte der Ortsteile Alt Stahnsdorf, 
Limsdorf, Schwerin und Wochowsee sind auf der 
Grundlage des Gebietsänderungsvertrages vom 
07.03.2002 bei Verkäufen von Grundstücken im 
jeweiligen Ortsteil anzuhören.

§12
Bedienstete der Stadt

(1) Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet auf 
Vorschlag des Bürgermeisters über

-die Ernennung, Anstellung und Entlassung von 
Beamten des höheren und gehobenen Dienstes 

- die Einstellung, Eingiuppierung und Entlassung 
von Angestellten ab der Vergütungsgruppe IV b 
BAT-0

(2) Dem Bürgermeister wird im Rahmen des 
Stellenplanes die Entscheidung aller weiteren in 
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 
obliegenden Personalangelegenheiten übertragen, 
soweit dies gesetzlich möglich ist.

(3) Die Arbeitsverträge und sonstige schriftliche 
Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
von Angestellten und Arbeitern unterzeichnet der 
Bürgermeister allein.

(4) Der Bürgermeister unterrichtet bei Bedarf 
mindestens einmal im Quartal den Hauptausschuss

§14
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Bürger
meister.

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften 
bestehen, erfolgen Bekanntmachungen der Stadt 
Storkow (Mark), die durch Rechtsvorschrift vorge
schrieben sind, durch Veröffentlichung des vollen 
Wortlautes im „Amtsblatt flir die Stadt Storkow 
(Mark)“.

(3) In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf 
eine aufsichtsbehördliche Genehmigung unter 
Angabe der genehmigenden Behörde und des 
Datums hinzuweisen.

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil 
einer Satzung oder sonstigen Schriftstückes, so kann 
die öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 2 für 
diese Teile dadurch ersetzt werden, dass diese im 
Dienstgebäude der Stadt Storkow (M.), 15859 
Storkow (Mark), Rudolf-Breitscheid-Straße 74, zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung).
Die Ersatzbekanntmachung ist nur zulässig, wenn 
der Inhalt dieser Teile zugleich in der Satzung in 
groben Zügen umschrieben wird.
Die Ersatzbekanntmachung wird vom Bürgermeis
ter angeordnet, Die Anordnung muss die genauen 
Angaben über Ort und Dauer der Auslegung ent
halten und ist zusammen mit der Satzung nach 
Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Ausle
gung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Ausle
gung sind aktenkundig zu machen.

(5) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenver
sammlung durch Aushang in den nachstehend 
aufgeführten Bekanntmachungskästen öffentlich 
bekannt gemacht:



Seite-27- Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree vom 12. Januar 2004 i1.Jahrgang Nr. 1

Ortsteil der Stadt Storkow (Mark) Ortslage

Alt Stahnsdorf Alt Stahnsdorf, vor dem Grundstück Parkstr.6

Neu Stahnsdorf, vor dem Grundstück Nr. 13 
Dorfstr. 29 (Verkaufsstelle)Bugk

Groß Eichholz Vor dem Grundstück Dorfstr. 10

Groß Schauen Hauptstr.4 (Eingang Kindergarten)

Görsdorf/bei Storkow (Mark) Görsdorf, Am Haus Buscher Weg 1 (ehern. Konsum)

Klein Schauen, am Haus Dorfstr.5 (Nähe Feuerwehr)

Busch, am Schuppen in der Mitte des Gutshofes

Schauener Straße, in der Mitte des neuen Wohnparks

Kehrigk Am Buswartehäuschen an der Limsdorfer Straße

Kummersdorf An der Kreuzung Hauptstr.32/Straße der Jugend

Limsdorf Limsdorf, an der Kreuzung Dorfstr./Möllendorfer 
Str.(gegeniiber dem Parkplatz

Möllendorf, gegenüber Hauptstr.5

Schwenow, vor dem Grundstück Dorfstr. 14 
Am Luchweg 1Philadelphia

Rieplos Hauptstr.22a (An der Kreuzung)

Schwerin Auf dem Dorfplatz (am Buswartehäuschen)

Selchow Dorfstr.21 (neben der Gaststätte)

Storkow R.-Breitscheid-Str.74 (Stadtverwaltung)

Storkow-Hubertushöhe:
An der Kreuzung Elsterweg/R.-Koch-Straße

Storkow-Küchensee:
Gegenüber dem Grundstück K.-Fischer-Straße 12 (neben 
der Bushaltestelle)

Storkow-Karlslust:
Neben der Bushaltestelle vor der Grundschule II

Storkow-Neu Boston:
Vor dem Grundstück Neu Boston 5

Wöchowsee Dorfstr.9 (Gemeindebüro)
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Vermerk:
Die Hauptsatzung der Stadt Storkow (Mark) wurde von 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Storkow 
(Mark) am 07.01.2004 beschlossen.

Die Schriftstücke sind 7 volle Tage vor dem Sit
zungstag auszuhängen. Die Abnahme darf frühes
tens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der Tag des 
Anschlages ist beim Anschlag und der Tag der 
Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten 
Schriftstück durch die Unterschrift des jeweiligen 
Bediensteten oder Bürgermeister zu vermerken. Bei 
abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am 
Tage nach dem die Ladung zur Post gegeben wurde.

(6) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung in der in 
Absatz 2 oder 5 festgelegten Form infolge höherer 
Gewalt oder anderer unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so kann die öffentliche Bekanntma
chung in anderer geeigneter Weise durchgefuhrt 
werden. Die Bekanntmachung ist in der in den 
Absätzen 2 oder 5 festgelegten Form zu wiederho
len, sobald die Umstände dies zulassen.

§15
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma
chung in Kraft.

Christina
Gericke
08.01.2004
Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung:
Hiermit wird die vorstehende Hauptsatzung der Stadt 
Storkow (Mark) im Amtsblatt für den Landkreis Oder
Spree öffentlich bekannt gemacht.

08.01.2004(Siegel)Christina Gericke 
Bürgermeisterin

Anlage 1 zur Hauptsatzung der Stadt Storkow 
(Mark)

Storkow (Mark), 08.01.2004

Dienstsiegel
Christina Gericke 
Bürgermeisterin
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